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Ausgangslage 
 
Die Kirche und das Pfarrhaus Allerheiligen wurde 1950/1951 nach den Plänen von Her-

mann Baur erbaut. Im Jahr 1964 wurde das Ensemble durch das Pfarreiheim ergänzt. 

Das Pfarreiheim der Kirche Allerheiligen weisst vor allem im Untergeschoss unternutzte 

Räume auf und die Liegenschaft hat einen erheblichen Sanierungsbedarf.  

Auf der anderen Seite weisst hat das angrenzende Primarschulhaus Neubad einen zu-

sätzlichen Raumbedarf für Tagesstrukturen und Kindergärten aus. 

Wie bereits im B&A 666 zur «Planung Reduktion Immobilien im Verwaltungsvermögen 

für die kommenden 10 Jahre» am 20. September 2022 durch die Synode vorgeschla-

gen, soll deshalb das Pfarreiheim renoviert und teilweise als Tagesstruktur umgenutzt 

werden. 

 

Übersicht Areal Allerheilgen / Schulhaus Neubad: 
  

Schulhaus Neubad 

Pfarreiheim Allerheiligen 

Pfarrhaus Allerheiligen Kirche Allerheiligen 

Laupenring 

Neubadstrasse 
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Projektbeschrieb und zukünftige Nutzung der Liegenschaft: 
 

• Vorgehensweise 

Das Gebäude soll saniert und für die nächste Lebensphase vorbereitet werden. Gleich-

zeitig erfolgt die Aufteilung auf zwei unabhängige Nutzer - Pfarrei und Erziehungsdepar-

tement - und die damit einhergehende Anpassung der Haustechnik bzw. der Erschlies-

sung und Räumlichkeiten. Da das Gebäude als Teil des Ensembles Allerheiligen unter 

Denkmalschutz steht, dürfen an den Fassaden nur minimale Eingriffe vorgenommen 

werden. Generell sollen auch im Inneren Elemente und Oberflächen, welche gut erhal-

ten sind, weiterhin genutzt werden und nur, wo ein Ersatz oder Anpassung nötig ist, soll 

eingegriffen werden. 

 

• Nutzungsbereich der Pfarrei  

Die Pfarrei erhält das Erdgeschoss des mit dem Laupenring parallelen Riegels zur alleini-

gen Nutzung. Im darunter liegenden Untergeschoss wird sie eine Waschküche und ei-

nen Kellerraum nutzen. Dadurch behält die Pfarrei das Herzstück des Gebäudes, den 

Saal, zur unabhängigen Nutzung. Er wird durch eine moderne Küche, Sanitäranlagen 

und ein Büroraum ergänzt. Der offizielle Zugang bleibt am heutigen Ort, am Laupenring 

40, wobei der Hintertüre zum „Kirchplatz“ in Zukunft eine grössere Bedeutung zukom-

men wird. Der Saal soll unterteilbar sein, um besser auf die unterschiedlichen Raumbe-

dürfnisse von Ereignissen reagieren zu können. Der heutige Bühnenraum wird abge-

trennt und erhält ein grosszügiges Fenster Richtung Laupenring, wodurch er eigenstän-

dig nutzbar sein wird. Durch die neue Toilettenanlage im Erdgeschoss können alle Funk-

tionen auf einer Ebene barrierefrei angeordnet und das Treppensteigen in der Zukunft 

vermieden werden. Die Küche ermöglicht die Zubereitung von 80 Portionen für die tra-

ditionellen Suppentage der Pfarrei. 

 

• Nutzungsbereich Erziehungsdepartement (Mieter) 

Für den Betrieb einer Tagesstruktur wird das Erziehungsdepartement Teile des Gebäu-

des mieten. Sie erhält zur alleinigen Nutzung den mit der Neubadstrasse parallelen Teil 

im Untergeschoss und einen Teil des darüber liegenden Erdgeschosses. Ebenfalls hat 

sie Zugang zu einem Kellerraum unter dem Saal. Der Zugang erfolgt an der östlichen 

Stirnseite des Riegels – durch eine bestehende Türe, welche verbreitert wird. Eine neue 

interne Treppe in Leichtbau verbindet die beiden Geschosse miteinander. Zur behinder-

tengerechten Erschliessung des Untergeschosses wird ein Lift eingebaut. Im Erdge-

schoss sind Spielzimmer geplant, im Untergeschoss finden sich ein weiteres Spielzim-

mer, der Esssaal, Küche, Toilettenanlage und das Büro der Einrichtungsleitung. Die Kü-

che kann über den bestehenden Warenlift - Seite Laupenring - versorgt werden. 
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Situationsplan: 
Pfarreiheim (grau) 
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Plan Erdgeschoss: 
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Plan Untergeschoss: 
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Aufteilung der Flächen zwischen Pfarrei und Erziehungsdepartement: 
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Vorprojekt und Kostenschätzung 

 

Das vorliegende Projekt wurde von Rüst&Gerle Architekten in Zusammenarbeit mit der 

Baukommission Allerheiligen, Vertreterinnen des Erziehungsdepartementes und dem 

RKK-Architekten Georg Birkner erarbeitet. 

 

Für die Umsetzung des Bauvorhabens ist mit Erstellungskosten (inkl. MwSt.)  

von 2.74 Mio. CHF zu rechnen.  

 

Es ist eine knapp bemessene Reserve in die Hauptpositionen einkalkuliert und zusätzlich 

ca. 4% der Gesamtsumme für Unvorhergesehenes budgetiert.  

Dass die Treppe innerhalb des bestehenden Volumens erstellt wird, resultiert zwar in ei-

ner leichten Reduktion der vermietbaren Fläche von ca. 34m2, dadurch senken sich aber 

auch die Erstellungskosten.  

 

Kosten für behindertengerechtes Bauen  

Da die Kosten für das vorliegende Bauprojekt 5% des Gebäudeversicherungswertes 

überschreiten, muss, gemäss Art. 12 Abs. 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes, das 

Bauprojekt Massnahmen für behindertengerechtes Bauen vollumfänglich umsetzen. 

 

Weitere Abklärungen im Rahmen des Vorprojektes 

Folgende Abklärungen resp. Planungen wurden zusätzlich zu den Kostenschätzungen im 

Rahmen des Vorprojektes vorgenommen: 

 

• Einholung erster Stellungnahmen der Denkmalpflege zum Vorprojekt  

• Brandschutzpläne, Rüst & Gerle Architekten  

• Küchenpläne, Electrolux Professional  

• Technischer Bericht zum Erdbebenwiderstand, WMM Ingenieure  

• Technischer Bericht Tragsicherheit inkl. Pläne, WMM Ingenieure  

• Zustandsanalyse elektrische Installationen, Maneth Stiefel Engineering  

• Vorprojekt elektrische Installationen, Maneth Stiefel Engineering  

• Vorprojekt Heizungs-, Lüftungs-, und Sanitärinstallationen, Leuenberger & Co. AG In-

genieure 

 



 

 

Seite 10 

Projektkosten  

nach BKP: 
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Kostenträger  

Die Sanierung und der Umbau zu einer Tagesstruktur werden vollumfänglich durch die 

Römisch-Katholische Kirche Basel-Stadt finanziert. Im Gegenzug wird mit dem Erzie-

hungsdepartement Basel-Stadt ein 10jähriger Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietein-

nahmen gehen vollständig zu Gunsten der RKK Basel-Stadt. 

 

Mieteinnahmen 

Betreffend der Mietnahmen wurde vorab mit Immobilen Basel-Stadt (als Vertreterin des 

Erziehungsdepartements) ein Letter of Intent (Absichtserklärung) abgeschlossen.  

Das Erziehungsdepartement wird nach Fertigstellung des Bauprojektes die von der Ta-

gesstruktur beanspruchte Nutzfläche (372m2 von 727m2) für einem jährlichen Mietzins 

von CHF 113'274 mieten. Der Mietvertrag wird mit einer Mindestmietdauer von 10 Jah-

ren abgeschlossen. Der Bedarf an Flächen für Tagesstrukturen wird jedoch über diese 

zehn Jahre hinaus bestehen, wir können davon ausgehen, dass die Nutzung des Pfarrei-

heims durch das Erziehungsdepartement über die 10 Jahre hinaus gehen wird.  

 

Tragbarkeit/Rentabilität 

Die Baukosten für den vom Erziehungsdepartement genutzten Teil des Pfarreiheim be-

tragen ca. MCHF 1.65, wobei eine exakte Trennung der Kosten nicht möglich ist. 

Mit den jährlichen Mietzinseinnahmen von CHF 113'274 ergibt dies eine Bruttorendite 

von ca. 6.8% Prozent. Diese im Markvergleich gute Bruttorendite ermöglicht uns die 

Querfinanzierung des von der Pfarrei genutzten Teils des Pfarreiheims. Dies bedeutet, 

dass wir die Abschreibung auf der Investition sowie den Unterhalt des Pfarreiheims in 

Zukunft vollumfänglich mit den Mietzinseinnahmen finanzieren können.  

 

Zustimmung der Pfarrei Allerheiligen 

Die Pfarrei hat dem vorliegenden Bauprojekt im Rahmen einer Pfarreiversammlung am  

4. Februar 2024 in einer konsultativen Abstimmung zugestimmt. 

 

Einreichung Baugesuch 

Für das vorliegende Projekt soll bereits vor der Synode ein Baugesuch eingereicht wer-

den. Baubegehren werden – im besten Fall – in der Stadt Basel innerhalb von 3 Monaten 

bearbeitet. Die Projektgruppe resp. das Erziehungsdepartement wünscht sich einen Be-

zug der Tagesstruktur im Sommer 2025. Damit diese Frist gehalten werden kann, wird 

das Baugesuch in Absprache mit dem Kirchenrat bereits vor dem Synodenbeschluss 

eingereicht. Sollte die Synode dem Projekt nicht zustimmen, kann das Baugesuch jeder-

zeit kostenfrei zurückgezogen werden. 
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Zustimmung durch die Denkmalschutzbehörden 

Das Ensemble Allerheiligen (Kirche, Pfarrhaus und Pfarreiheim) ist im kantonalen Denk-

malverzeichnis eingetragen. Das Projekt wurde vorab in mehreren Sitzungen mit der kan-

tonalen Denkmalpflege anhand der vorliegenden Pläne besprochen und zunächst 

wohlwollend beurteilt. Definitive Gewissheit, ob die geplante Sanierung/Umnutzung 

auch aus der Sicht der Denkmalpflege im vorgesehenen Umfang vorgenommen werden 

kann, erhalten wir jedoch erst mit der Erteilung des Baubewilligung. 

 

Solaranlage auf dem Pfarreiheim 

Als separates Projekt wird gleichzeitig die Erstellung einer Photovoltaik-Anlage auf dem 

Hallendach (18kWp) und auf dem Süddach (36kWp) geplant. D.h. sämtliche Planungen 

der Elektroinstallationen werden so vorgenommen, dass auf dem Dach des Pfarreiheims 

eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden kann. 

Da Solaranlagen gemäss Beschluss der Synode vom 28. März 2023 (B&A 673) im Finanz-

vermögen geführt werden, wird der dementsprechende Kredit durch den Kirchenrat be-

schlossen.  
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Antrag 
 

Der Kirchenrat beantragt nach Art. 32 der Geschäftsordnung der Synode der RKK BS 
vom 18. September 2018 (Nr. 3.10) den Ausführungskredit in Höhe von CHF 2'740’730 
für die Sanierung und Umnutzung des Pfarreiheims Allerheiligen zu genehmigen. 
 
 
Basel, den 19. März 2024  Im Namen des Kirchenrates 

Der Präsident: Dr. Christian Griss 
Die Sekretärin: lic.iur. Annette Jäggi  
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Beschluss der Synode 
 

 
 

betreffend 
 

Laupenring 40: 
Sanierung und Umnutzung des Pfarreiheims Allerheiligen 

 
 

Die Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des 
Kirchenrates und gestützt auf § 9 Abs. 1 Ziff. 13 und 15 der Verfassung der Römisch-
Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt in Verbindung mit Art. 18 Abs. 3 der Ord-
nung betreffend den Finanzhaushalt und die Vermögensverwaltung der Römisch-
Katholischen Kirche Basel-Stadt (Finanzordnung), beschliesst: 
 
«Der Ausführungskredit in Höhe von CHF 2'740’730 für die Sanierung und Umnutzung 
des Pfarreiheims Allerheiligen wird genehmigt» 
 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt 
der Rechtskraft sofort wirksam. 
 
Basel, den 19. März 2024 Im Namen der Synode 
 Der Präsident:   Martin Elbs 
 Der Vizepräsident: Jürg Zihlmann-Hügli
 1. Sekretärin:   Erika Maurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


